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        Frist: 20. März 2024 
 
 
 
Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Rene Dierkes AfD vom 21.02.2024 be-
treffend „Inhaftierte in Bayerischen Justizvollzugsanstalten“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

die schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

 

Die Auswertung erfolgte - soweit vorhanden - über die Daten der nach bundesein-

heitlichen Kriterien geführten und vom Bayerischen Landesamt für Statistik jährlich 

herausgegebenen Strafvollzugsstatistik. Der Stichtag der Strafvollzugsstatistik ist 

jeweils der 31. März. Soweit hier keine Daten vorhanden waren, erfolgte die Aus-

wertung über den bei den Justizvollzugsanstalten vorhandenen und statistisch aus-

wertbaren Datenbestand. 
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Frage 1.1.: 

Wie viele Menschen waren am 31.12.2023 in Justizvollzugsanstalten des Freistaats 

Bayern inhaftiert? 

 

Antwort: 

Zum Stichtag 31.12.2023 waren 9.431 Menschen in Justizvollzugsanstalten des 

Freistaats Bayern inhaftiert. 

 

 

Frage 1.2.: 

Wie viel Prozent der Inhaftierten befinden sich in Untersuchungshaft? 

 

Antwort: 

Von den 9.431 Inhaftierten befanden sich 3.106 in Untersuchungshaft (32,94 %). 

 

 

Frage 2.1.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten befinden sich wegen Tötungsdelikten in Haft? 

 

Antwort: 

Laut Strafvollzugsstatistik (Stichtag 31.03.2023) befanden sich 448 Inhaftierte we-

gen Tötungsdelikten1 in Haft. 

 

 

Frage 2.2.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten befinden sich wegen Körperverletzungsdelikten in 

Haft? 

 
 
Antwort: 

Laut Strafvollzugsstatistik (Stichtag 31.03.2023) befanden sich 989 Inhaftierte we-

gen Köperverletzungsdelikten2 in Haft. 

 

  

 
1 Mord, versuchter Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen. 
2 Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, fahrlässige Körperver-
letzung, Körperverletzung mit Todesfolge, Misshandlung von Schutzbefohlenen. 
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Frage 2.3.: 
Welche Anzahl an Inhaftierten befinden sich wegen § 130 StGB in Haft? 

 

Antwort: 

Laut Strafvollzugsstatistik (Stichtag 31.03.2023) befanden sich 5 Inhaftierte wegen 

Volksverhetzung gem. § 130 StGB in Haft. 

 

 

Frage 3.1.: 

Wie viel Prozent der Inhaftierten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit? 

 

Antwort: 

Zum Stichtag 31.03.2023 hatten 52,9 % der Inhaftierten die deutsche Staatsange-

hörigkeit. 

 

 

Frage 3.2.: 

Wie viel Prozent der Inhaftierten mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden an ei-

nem Ort geboren, der nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt? 

 

Antwort: 

730 Inhaftierte mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden an einem Ort geboren, 

der nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt. Dies entspricht 14,61 % (Stichtag 

31.03.2023). 

 

 

Frage 3.3.:  

Wie viele Inhaftierte kommen jeweils aus welchen Ländern?  
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Antwort: 

Die Anzahl der ausländischen und staatenlosen Inhaftierten nach Staatsangehörig-

keit zum Stichtag 31.03.2023 ergibt sich aus der folgenden Tabelle: 

 

Staatsangehörigkeit Anzahl Gefangene 

   

 
 

 
 

 
 

Afghanistan 169   

Ägypten 12   

Albanien 118   

Algerien 98   

Angola 2   

Armenien 4   

Aserbaidschan 15   

Äthiopien 21   

Bangladesch 1   

Belarus 18   

Belgien 9   

Benin 1   

Bosnien-Herzegowina 66   

Brasilien 14   

Bulgarien 139   

Burundi 1   

Chile 3   

China einschl. Tibet 12   

Cȏte d'Ivoire 8   

Dominikanische Republik 3   

Ecuador einschl. Galapagos 1   

Eritrea 74   

Estland 2   

Frankreich 19   

Gambia 36   

Georgien 109   

Ghana 3   

Griechenland 66   

Großbritannien/Nordirland 9   

Guinea 8   

Guinea-Bissau 2   

Indien einschl. Sikkim, Goa 18   

Irak 154   

Iran 76   

Irland 1   

Island 1   

Israel 11   

Italien 136   

Jemen 5   

Jordanien 7   

Kamerun 3   
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Kanada 1   

Kasachstan 23   

Kenia 6   

Kirgisistan 2   

Kolumbien 3   

Kongo 4   

Kongo Demokr.Republik 2   

Kosovo 103   

Kroatien 100   

Kuba 7   

Lettland 27   

Libanon 7   

Liberia 1   

Libyen 8   

Litauen 32   

Madagaskar 2   

Mali 15   

Marokko 83   

Mexiko 1   

Moldau 53   

Mongolei 2   

Montenegro 12   

Myanmar 1   

Niederlande 48   

Niger 2   

Nigeria 86   

Nordmazedonien 20   

Oman 1   

Österreich 33   

Pakistan 40   

Paraguay 1   

Peru 2   

Philippinen 2   

Polen 351   

Portugal 11   

Ruanda 1   

Rumänien 431   

Russische Föderation 61   

Sambia 2   

Schweden 1   

Schweiz 3   

Senegal 35   

Serbien 130   

Seychellen 1   

Sierra Leone 26   

Slowakische Republik 50   

Slowenien 9   

Somalia 93   

Spanien 14   

Sudan Republik 4   

Südsudan 2   
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Syrien 272   

Tansania 3   

Thailand 3   

Togo 5   

Tschechische Republik 105   

Tunesien 38   

Türkei 349   

Turkmenistan 1   

Uganda 3   

Ukraine 87   

Ungarn 87   

Usbekistan 2   

Venezuela 4   

Vereinigte Staaten von Amerika 16   

Vietnam 17   

Zypern 1   

Staatenlos 24   

Staatsangehörigkeit ungeklärt 6   

ohne Angabe 1   

 

 

Frage 4.1.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

befinden sich wegen Tötungsdelikten in Haft? 

 

Frage 4.2.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

befinden sich wegen Körperverletzungsdelikten in Haft? 

 

Frage 4.3.: 

Wie viele Inhaftierte, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind je-

weils wegen welchen Delikten inhaftiert? 

 

Frage 5.1.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 

in einem Ort geboren wurden, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, 

befinden sich wegen Tötungsdelikten in Haft? 
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Frage 5.2.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 

in einem Ort geboren wurden, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, 

befinden sich wegen Körperverletzungsdelikten in Haft? 

 

Antwort: 

Zu den Fragen 4.1., 4.2., 4.3., 5.1. sowie 5.2. liegen dem bayerischen Staatsminis-

terium der Justiz keine statistischen Daten vor. 

 

Für die Strafvollzugsstatistik erfasst das Bayerische Landesamt für Statistik die ei-

ner Inhaftierung zugrunde liegenden Delikte. Dabei bereitet es die von den Justiz-

vollzugsanstalten händisch erfassten Straftaten der Gefangenen nach bestimmten 

statistischen Qualitätskriterien auf. Eine Erfassung der Staatsangehörigkeit erfolgt 

dabei jedoch nicht. 

 

Über den bei den Justizvollzugsanstalten vorhandenen und statistisch auswertba-

ren Datenbestand lassen sich nur zur Staatsangehörigkeit statistischen Qualitäts-

kriterien genügende Aussagen treffen. Die zugrunde liegenden Delikte werden 

durch die Bediensteten der Justizvollzugsanstalten hingegen nur als Rohdaten – 

d.h. mit Mehrfachnennung und ohne statistischen Qualitätskriterien genügende Pri-

orisierung der statistisch relevanten, „schwersten“ Straftat – erfasst. 

 

Die zur Beantwortung der Fragen 4.1 – 5.2 erforderliche, statistischen Qualitätskri-

terien genügende, kombinierte Auswertung nach Delikt und Staatsangehörig-

keit/Geburtsort ist daher nicht möglich. 

 

 

Frage 6.1.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 

sind derzeit in Untersuchungshaft? 

 

Antwort: 

Zum Stichtag 31.03.2023 befanden sich 1.690 Inhaftierte, die nicht die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen, in Untersuchungshaft. 
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Frage 6.2.: 

Welche Anzahl an Inhaftierten, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 

an einem Ort geboren wurden, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt, 

befinden sich derzeit in Untersuchungshaft? 

 

Antwort: 

Zum Stichtag 31.03.2023 befanden sich 147 Inhaftierte, die die deutsche Staatsan-

gehörigkeit besitzen und an einem Ort geboren wurden, der außerhalb der Bundes-

republik Deutschland liegt, in Untersuchungshaft. 

 

 

Frage 7.1.: 

Wie viele Menschen befinden sich derzeit in Abschiebehaft? 

 

Antwort: 

Das bayerische Staatsministerium der Justiz vollzieht Abschiebungshaft in Amts-

hilfe für das bayerische Staatministerium des Innern, für Sport und Integration in 

den Einrichtungen für Abschiebungshaft in Eichstätt und Hof. Zum Stichtag 31. Ja-

nuar 2024 befanden sich in diesen beiden Einrichtungen 173 Personen in Ab-

schiebungshaft.  

 

Daneben betreibt das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen im Ge-

schäftsbereich des Staatministeriums des Innern, für Sport und Integration eine 

kombinierte Transit- und Abschiebungshafteinrichtung am Flughafen München. 

Dort waren zum Stichtag 31. Januar 2024 sieben Personen inhaftiert.  

 

 

Frage 7.2.: 

Wie viele Menschen, die die Staatsbürgerschaft eines sicheren Herkunftslandes3 

besitzen, befinden sich derzeit in Haft? 

  

 
3 Derzeit: Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, 
Ghana, Kosovo, Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik, Montenegro, Republik Moldau, Se-
negal, Serbien. 
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Antwort: 

Zum Stichtag 31.03.2023 befanden sich 2.425 Menschen, die die Staatsbürger-

schaft eines sicheren Herkunftslandes besitzen, in Haft. 

Frage 8.: 

Wie viel Prozent der Inhaftierten ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind nach dem 

01.01.2015 nach Deutschland gekommen?  

 

Antwort: 

Hierzu liegen dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz keine statistischen 

Daten vor. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

gez. 

Georg Eisenreich, MdL 

Staatsminister 


